
Ein- und Auszugsanzeigen

Liegenschaftsverwaltungen, Vermieter von Wohnungen oder Zimmern und Logisgeber (z.B. Aupairfamilien
usw.) sind verpflichtet, der Einwohnerkontrolle innert 14 Tagen jeden Ein- und Auszug zu melden.

Zuständige Abteilung
Einwohnerkontrolle

https://www.drittmeldung.ch/ui/#/home
https://www.daenikon.ch/verwaltung/abteilungen-aemter/einwohnerkontrolle.html/150/unit/7

